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Antrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Angebote zur Unterstützung im Alltag bundesländerübergreifend ermöglichen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die landesrechtlichen Regelungen für Angebote 
zur Unterstützung im Alltag nach § 45 a Sozialgesetzbuch (SGB) XI (Elftes Buch) im 
gegenseitigen Einvernehmen mit den Bundesländern Hessen, Thüringen, Sachsen und 
Baden-Württemberg zu harmonisieren und zu entbürokratisieren, um pflegebedürftigen 
Versicherten die Inanspruchnahme von Entlastungsangeboten über die bayerische 
Landesgrenze hinweg zu ermöglichen.  

 

 

Begründung: 

 

Nach § 45 b SGB XI steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ein Entlastungsbetrag 
von monatlich bis zu 125 Euro zu. Obwohl es zunehmend mehr Anbieter für die Inan-
spruchnahme der Entlastungsmöglichkeiten gibt, können immer noch viele Pflegebe-
dürftige und ihre pflegenden An- und Zugehörigen die gesetzliche Leistung nicht in An-
spruch nehmen. Die Nachfrage nach entsprechenden Leistungen wie Betreuungsange-
boten, Entlastung im Alltag oder Angeboten zur Unterstützung können weiterhin nicht 
von den in Bayern anerkannten Angeboten gedeckt werden. Laut Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege vom 13.11.2022 gibt es bayernweit nur etwas mehr als 2 000 
anerkannte Angebote von Trägern und selbstständig tätigen Einzelpersonen zur Unter-
stützung im Alltag.1 Demgegenüber wurden zum Jahresende 2021 in Bayern 468 159 
Pflegebedürftige zu Hause versorgt. Einen Anspruch auf den Entlastungsbeitrag hätten 
alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 in häuslicher Pflege. 

Darüber hinaus sind die Unterstützungsangebote in Bayern sehr unterschiedlich ver-
teilt. Im Grenzgebiet Nordbayerns im Regierungsbezirk Unterfranken zu Südhessen 
liegt zum Beispiel die Marktgemeinde Großostheim, in welcher die Wartezeit für ent-
sprechende Angebote mitunter bis zu einem halben Jahr dauern kann. Dienstleister aus 
dem sehr nahen Hessen können ihre Angebote zur Unterstützung im Alltag nach 
§ 45 a SGB XI, wegen verschiedener Regelungen bei der Anerkennung jedoch nicht in 
Bayern anbieten. Während die Grenzen im alltäglichen Leben nicht existent sind, stellen 
sie für pflegebedürftige Versicherte aktuell eine große Hürde dar. 

Bei aller landesrechtlicher Zuständigkeit für die Zulassungskriterien sollten die Bedürf-
nisse der Menschen im Mittelpunkt stehen und Versorgungsdienstleistungen über Bun-
desländergrenzen hinweg nutzbar gemacht werden. Deswegen sollte sich die Staats-
regierung an dieser Stelle für die Menschen in den Grenzregionen einsetzen und ge-
meinsam mit den angrenzenden Bundesländern Barrieren abbauen. Durch eine Ver-

                                                           
1  https://www.stmgp.bayern.de/presse/holetschek-grosse-fortschritte-bei-anerkannten-hilfsangeboten-
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einfachung und Harmonisierung kann maßgeblich und nachhaltig prekären Versor-
gungslagen entgegengetreten werden. Dem Wunsch der meisten Pflegebedürftigen, in 
ihren eigenen vier Wänden zu leben, sowie dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ 
wird ebenso Rechnung getragen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Pflege 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt u.a. 
und Fraktion (FDP) 
Drs. 18/26433 

Angebote zur Unterstützung im Alltag bundesländerübergreifend ermöglichen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Dr. Dominik Spitzer 
Mitberichterstatter: Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit und Pflege federführend zu-
gewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst.  

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 85. Sitzung am 
14. Februar 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt, 
Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/26433, 18/28027 

Angebote zur Unterstützung im Alltag bundesländerübergreifend ermöglichen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher



Fünfter Vizepräsident Markus Rinderspacher: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 

auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 7)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 7)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? – Keine Gegen­

stimmen. Enthaltungen? – Bei Enthaltung der Abgeordneten Bayerbach (fraktionslos), 

Klingen (fraktionslos) und Plenk (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.

Wir nehmen morgen um 9 Uhr die Sitzung auf mit dem Einzelplan 07. Die heutige Sit­

zung ist geschlossen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

(Schluss: 19:24 Uhr)
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